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Themen



Der DigitalPakt Schule



DigitalPakt Schule

› Verwaltungsvereinbarung in Kraft 

getreten am 17.05.2019

› Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung

der Verwaltungsvereinbarung

DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom

15.08.2019 veröffentlicht am 

07.09.2019

› Antragsbeginn ab 1.10.2019 in Baden-

Württemberg



DigitalPakt Schule – drei Anteile

Schulträger erhalten Budgets

ca. 590 Mio. €

› Grundlage VwV zur Umsetzung
des DigitalPakts Schule

› Öffentliche Schulen

› Schulen in freier Trägerschaft, die eine
Kostenerstattung vom Land gemäß
Privatschulgesetz erhalten

› Berufsfachschulen für Pflege ab 2020

Landesprojekte

ca. 28 Mio. €
Maßnahmen, die schulischen
Zwecken gemäß landesweiter
Schulentwicklungsziele
dienen

länderübergreifende
Projekte

ca. 32 Mio. €



Verwaltungsvorschrift 
zur Umsetzung

› Empfänger: Schulträger

› Antragsberechtigt: Schulträger

› Eigenanteil 20% bzw. 5,4%

› Zusammenschlüsse von 
Schulträgern sind möglich
(regionale Maßnahmen)

› "Zuwendungen werden nur 
gewährt für Maßnahmen, die 
noch nicht begonnen wurden.“ 
(vgl. Vwv 5.3)

› Verteilung der Mittel nach
Schülerzahl
(Faktor 0,7 für Klasse 1 bis 4)

› Bei Faktor 1,0: 423,60 €
› Doppelförderungen unzulässig
› Abschlagszahlung möglich (60% / 

größer 10.000 €)

› 30.04.2022 Umverteilung



Verwaltungsvorschrift 
zur Umsetzung

› Doppelförderungen sind unzulässig.

› Der Eigenanteil der Schulträger darf
nicht durch EU-Mittel ersetzt werden.

› L-Bank ist mit der Abwicklung
beauftragt und dazu ermächtigt.

› Zuwendungsempfänger weist auf 
die Förderung aus dem DigitalPakt
Schule in geeigneter Form hin.

lmz-bw.de/vwv



Verteilung der Mittel 
obliegt dem Schulträger

› Der Schulträger kann sowohl
Budgets mehrerer Schulen
zusammenfassen und in einer
Schule investieren, als auch das 
Budget einer Schule auf einen
bestimmten Bereich der Schule
begrenzt verausgaben
(z. B. GS, WRS nur in WRS).

› Die Mitteilung der schulscharfen
Budgets ist rein nachrichtlich und 
rechnerisch im Sinne einer
Transparenz.

In …
welcher Schule 

welche Mittel 

wie investiert 

werden, entscheidet 

der Schulträger.



Förderfähig sind…

› digitale Vernetzung in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände,

› lokale schulische Server unter Umständen,

› schulisches WLAN,

› Anzeige- und Interaktionsgeräte,

› digitale Arbeitsgeräte,

› schulgebundene mobile Endgeräte unter definierten Bedingungen und

› investive Begleitmaßnahmen.

› Als regionale Maßnahmen Aufbau und Inbetriebnahme professioneller
Wartungsstrukturen/Administration, Verbesserung von Systemen, Werkzeugen
oder Diensten



Liste zuwendungsfähiger Maßnahmen

› Wird laufend fortgeschrieben

› Veröffentlicht bei der L-Bank

› Nicht abschließend

› Arbeitshilfe für Beratung und 
Antragsbearbeitung

› Prüfung im Einzelfall könnte zu
einem anderen Ergebnis kommen



Spezialfall mobile Endgeräte

› schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets)

› spezifische fachliche oder pädagogische Anforderungen erfordern solche
Geräte

› maximal 20% der Investition des Schulträgers oder maximal 25.000 Euro je 
allgemeinbildender Schule sind dafür zulässig

› Keine Smartphones förderfähig

› Sofern die Infrastruktur an einer Schule (AS/BS) zum Zeitpunkt der 
Beantragung mobiler Endgeräte gemäß Satz 1 Buchstabe f noch nicht
vorhanden ist, sind die Mittel für mobile Endgeräte für diese Schule bis zur
Herstellung dieser Infrastruktur zu sperren.



Investive Begleitmaßnahmen

› Die Umsetzung des DigitalPakts erfolgt nach
Landeshaushaltsrecht (§ 11 Abs. 1 Satz 4 
Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule
[VV]). Dabei sind die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
maßgeblich für die Umsetzung des 
DigitalPakts (§ 7 Abs. 1 Satz 1 LHO BaWü).

› z. B. angemessene Sicherung der Baustelle, 
Elektro-, Maler- und Bauarbeiten, 
Brandabschottung, Serverraum



Nicht förderfähig sind…

Laufende Kosten der Verwaltung

(Personalkosten, Sachkosten) 

sowie Kosten für Betrieb, Wartung und 

IT-Support der geförderten Infrastrukturen



Auslegungsbedarf am 
Beispiel PC

› Nach 4.1 der VwV sind digitale Arbeitsgeräte förderfähig. 

› PCs im Klassenraum (sowohl zur Steuerung der Präsentationstechnik als
auch als Medieninsel für die Schüler) oder PCs in Fachräumen
z. B. zur Steuerung von Geräten, als Analysegeräte usw. 
(auch im Computerraum für das Fach Informatik) sind förderfähig. 

› PCs als Lehrerarbeitsplätze oder für die Schulverwaltung sind nicht
förderfähig. 

› Notebooks fallen unter die Position mobiler Endgeräte und damit die 
Restriktionen 4.1 f).



Förderfähigkeit MEP

Die Fördergegenstände in § 3 der Verwaltungsvereinbarung

umfassen nicht die Erstellung der technisch-

pädagogischen Einsatzkonzepte (Medienkonzepte, 

Medieneinsatzpläne etc. genannt), und zwar auch dann

nicht, wenn dafür externe Beratungsunternehmen

hinzugezogen werden. Denn bei dem Konzept handelt es

sich um eine Antragsvoraussetzung, ohne die ein Antrag

nicht bewilligt werden darf. Die Erstellung von 

Medienkonzepten ist folglich nicht förderfähig.

Bundesministerium für Bildung und Forschung, 09.09.2019



MEP als Teil eines 

Antragsverfahrens

Quelle: www.lmz-bw.de/beratung/medienentwicklungsplanung/kriterien-fuer-einen-medienentwicklungsplan-mep/

http://www.lmz-bw.de/beratung/medienentwicklungsplanung/kriterien-fuer-einen-medienentwicklungsplan-mep/


Innerhalb aller Kriterien werden die verschiedenen Facetten der Schulentwicklung mitgedacht 
und abgebildet:

› Auswirkungen auf den Unterricht (UE), 

› Lehrkräftefortbildung (PE), 

› Prozesse innerhalb der Organisation „Schule“ (OE), 

› technische Entwicklung (TE) 

Ein Medienentwicklungsplan ist dann gelungen, wenn er die unterrichtlichen Erfordernisse 
und die finanziellen Möglichkeiten des Schulträgers für beide Partner überzeugend 
zusammenbringt.

Anforderungen an einen MEP

Alle 4 Bereiche 
müssen in Balance 
gebracht werden!



Return to sender

Return to sender

MEP

Kriterienliste wird 
prozessbegleitend ausgefüllt

KMZ Prüfstelle am LMZSchule & Schulträger

Freigabe
empfehlung

Freigabe
empfehlung

Variante 2: ohne Beratung

MEP Prozess

Variante 3: MEP ohne Beratung

Prozess mit MEP-BW MEP
Freigabe
empfehlung

Return to sender

Freigabe
empfehlungMEP

Prozess mit MEP-BW

Variante 1: mit Beratung

Varianten der Freigabe 



Varianten der Freigabe (intern)

MEP mit MEP BW
mit Beratung durch MZ

› Freigabe durch KMZ 
oder LMZ

› Kriterienliste 
wird prozess-
begleitend ausgefüllt

› Freigabeempfehlung 
wird 
durch KMZ erteilt oder 
verweigert
oder …
an Prüfstelle am LMZ 
weitergeleitet

Freigabe
empfehlung

MEP ohne MEP BW:

› Prüfung am LMZ

› Kriterien werden nach 
Einreichung durch 
Prüfstelle geprüft.

› Return to sender:
Nacharbeit durch 
Schule und/oder 
Schulträger

MEP mit MEP BW
ohne Beratung durch MZ

› Prüfung am LMZ

› Kriterien werden nach 
Einreichung durch 
Prüfstelle geprüft.

› Return to sender:
Nacharbeit durch 
Schule und/oder 
Schulträger



Prozess DigitalPakt Schule

MEP

Schule

Schulträger

L-Bank

Umsetzung MEP

MEP
Anlage
Support

Formular
Antrag

LMZ Freigabe
empfehlung

Bescheid

Prüfung

Nachweis

Auszahlung 1 Auszahlung 2

Nachweis

Berichterstattung

Stichprobenprüfung

Investition



MEP-Prozess und 

Beratung



1 2 3 4 5 6 7

Schule

Schulträger

Überblick MEP-Prozess

Gremien einbeziehen, 
Absichtserklärung, …

Visionsbildung, 
Einrichtung einer
Koordinationsgruppe,
Absichtserklärung ..

Technische
IST-Standerhebung

Online Befragung des 
Kollegiums und 
Auswertung
Umfeld Befragung

Gemeinsame Ziele und 
Meilensteine festlegen, 
Bedarfsanalyse

Gemeinsame Ziele und 
Meilensteine festlegen

Kostenberechnung, 
Ausschreibung, 
Gewerke
koordinieren, … 

Identifizierung der 
Maßnahmen mit
Beratung, 
Gremienarbeit, …

Absprache zum Start, 
Testlauf(?), …

Absprache zum Start, 
Testlauf(?), …

Planung, Instrumente
wählen, …

Erhebung des 
technischen
IST-Stand, …

Projektabschluss, neue
Zielfestlegung, …

Nacharbeiten, neue
Zielfestlegung, …

Vorklärungs-
phase

Ist-Stand-
Analyse

Ziele Maßnahmen-
planungen

Umsetzung Evaluation Konsequenzen

Konzeptionsphase Umsetzungsphase



Ist-Stand-Analyse › Unterricht & technische Ausstattung

› die Fortbildung und Personalqualifizierung

› Analyse schulinterner Prozesse

Ziele › konkrete Ziele für die vier Teilbereiche

› Aus den Zielen wird ein passendes unterrichtliches Ausstattungsszenario
abgeleitet (Soll-Zustand)

Maßnahmen-
planung

› Maßnahmenplanung bezogen auf die Zielsetzungen

› Abstimmung der geplanten Ausstattung und Infrastruktur mit dem Schulträger

› Erstellung eines tragfähiges Betriebs- und Supportkonzept

Allgemein › Verbindlichkeit von Zielen, Maßnahmen und Umsetzung

› Evaluation der Ziele festlegen

› Umsetzungszeitplan erstellen

Phasen Konzeptionsphase MEP



Unterstützungspunkte im Prozess

Vorklärungsphase
› Auftakt-Informationsveranstaltung am KMZ schulartspezifisch oder gebündelt für bspw. Schulträger
› Markt der Möglichkeiten, Info MEP Prozess, Rahmenbedingungen… 

Ist-Analyse und Zielefindung

› Workshop Vor-Ort an der Schule oder

› Workshop am KMZ (Bündelung nach Schulart, Schulträger möglich)

Maßnahmenplanung
› Workshop Vor-Ort an der Schule oder

› Workshop am KMZ (Bündelung nach Schulart, Schulträger möglich)

Umsetzung, Evaluation, Konsequenzen

› Auswertung einer Evaluation: Workshop Vor-Ort an der Schule

› Ein zusätzlicher Workshop in diesen drei Phasen möglich



Laufender
MEP-Prozess

Übertragung der Ziele und 
Maßnahmen in MEP BW 

Anwendung

Nutzung der Vorklärung und 
Start mit MEP BW

Abgabe des MEP als 
Dokument anderen Formats

Fort-
schritt?

gerade begonnen/
neues Anliegen weit fortgeschritten

kurz nach der IST-
Analyse

Fortführung laufender 
Prozesse oder Umstieg?



MEP 

Freigabeempfehlung



MEP ohne MEP BW / oder Prüfung am LMZMEP mit MEP BW



lmz-bw.de/mep1

https://www.lmz-bw.de/mep1


lmz-bw.de/kriterien

https://www.lmz-bw.de/kriterien
https://www.lmz-bw.de/kriterien




Links



Privatschulen 

und MEP (BW)



Privatschulen

› Kostenfreie Verwendung der Applikation

› Kostenpflichtige Beratung durch KMZ/SMZ

Bestellformular: https://www.lmz-bw.de/mep-privatschulen/

https://www.lmz-bw.de/mep-privatschulen/






MEP BW

Blick in die Anwendung



www.pixabay.com



www.pixabay.com



www.pixabay.com

Termine und Kalendereinträge aus den 

Phasen werden automatisch hier angezeigt

Hier werden alle in Phase 3 + 4 

eingetragenen Ziele und 

Maßnahmen angezeigt und 

können bestätigt werden.



www.pixabay.com

MEP-Exportdatei

www.pixabay.com



www.pixabay.com



www.pixabay.com



www.pixabay.com



www.pixabay.com



www.pixabay.com



Fragen?  

› Links › Hotlines

mep@lmz-bw.de

mep-freigabe@lmz-bw.de

Di/Mi: 0721-8808-90

Do/Fr: 0711-2850-736

Jeweils 9:00-14:00 Uhr

Fragen zur Antragstellung

Tel.: 0721 150-1625

MEP BW

L-Bank

MEP BW


